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Antrag

Der Erstantrag gliedert sich in zumindest vier verschiedene Formulare: 

1. Antragsformular

Das „Antragsformular“ betrifft Angaben über dein Studium und deine Einkom-

menssituation. Du musst es vollständig ausfüllen und unterschreiben.

2. Datenblatt von Vater/Mutter/EhegattIn 

Das „Datenblatt von Vater/Mutter/EhegattIn“ dient zur Erlangung der nötigen In-

fos über deine Eltern, oder, im Fall des Falles über deineN EhepartnerIn. Diese 

Datenblätter müssen für jede Person getrennt ausgefüllt werden, d.h. ein Blatt 

für deine Mutter, eines für deinen Vater, ggf. eines für deineN EhepartnerIn. Du 

kannst die Datenblätter im Bedarfsfall auch selbst ausfüllen und unterschreiben.

3. „Personen, für die Unterhalt geleistet wird“

Der dritte Teil ist das Datenblatt über „Personen, für die Unterhalt geleistet 

wird“. Hierbei handelt es sich um deine Geschwister oder Halbgeschwister, die 

noch in Ausbildung sind, deine eigenen Kinder oder Kinder des/der Ehepartne-

rIn. Auch bei diesem Formular gilt, dass es nicht deine Eltern ausfüllen müssen, 

sondern dass du das im Bedarfsfall auch selbst erledigen kannst.

4. Einkommenserklärung Antragstellerin/Antragsteller

Diese Erklärung ist nur dann auszufüllen, wenn du im laufenden Kalenderjahr 

und/oder im nächsten Kalenderjahr die Einkommensgrenze von EUR 8.000 

(vermutlich) überschreiten wirst.  Dabei „gelten“ jedoch nur jene Monate, in de-

nen du Studienbeihilfe bezogen hast bzw. beziehen wirst.

Die Formulare kannst du unter www.stipendium.at oder www.vsstoe.at herun-

terladen. Du bekommst sie darüber hinaus bei der Stipendienstelle, den Sozial-

referaten der ÖH oder beim VSStÖ (Adressen: vgl. Seite 6).

Studienzuschuss

Wenn du Studienbeihilfe beziehst, bekommst du die Studiengebühren, ohne 

Zusatzantrag, in voller Höhe (EUR 726.72) zurückerstattet. Aber auch wenn 

du gerade kein Stipendium mehr beziehst, weil deine Eltern zu viel verdienen, 

besteht die Chance, dass du die Studiengebühren in Form des sogenannten 

„Studienzuschusses“ erhältst. Dafür musst du einen Antrag stellen. Das Formu-

lar ist dasselbe wie für die Studienbeihilfe und ebenfalls bei der Studienbeihil-

fenbehörde einzureichen (Details zum Einreichen: vgl. Seite 5).

Höhe

Die  Höhe der Studienbeihilfe wird nach einem komplizierten Berechnungsmo-

dus ermittelt. So werden u.a. die deinen Eltern zumutbare Unterhaltsleistung 

(abhängig vom Einkommen), die zumutbare Unterhaltsleistung deines Ehepart-

ners/deiner Ehepartnerin und die zumutbate Eigenleistung von dir selbst ein-

berechnet. Unter www.stipendienrechner.at ist ein von der AK Oberösterreich 

entwickeltes Berechnungsporgramm zu finden.

Auszahlung

Du bekommst deine Studienbeihilfe monatlich ab dem Zeitpunkt der Zuerken-

nung auf dein Konto überwiesen. Für die Zeit vor der Zuerkennung wird sie dir 

rückwirkend ausbezahlt. Beispiel: Peter beantragt zum ersten Mal Studienbeihilfe 

fristgerecht im Dezember. Im Jänner erhält er den positiven Bescheid. Für den Zeit-

raum von September bis Jänner erhält er rückwirkend eine Einmalzahlung, außer-

dem werden ihm seine Studiengebühren für das Wintersemester zurückerstattet. Ab 

Jänner erhält er sein Stipendium monatlich. Die Gebühren für das Sommersemester 

muss Peter wieder einzahlen. Sobald die Behörde übermittelt bekommt, dass  er 

bezahlt hat, erstattet sie ihm die Studiengebühren wieder zurück. 

Nach einem Jahr musst du einen positiven Studienerfolg mittels Studienerfolgs-

nachweis vorlegen. Diesen bekommst du von deiner Universität zugeschickt. 

Darüber hinaus ist eine neuerliche Antragstellung nur dann notwendig, wenn 

sich dein Einkommen maßgeblich geändert hat, oder du dein Studium bzw. den 

Studienort gewechselt hast.

Positiver Studienerfolg

Das erforderliche Mindestausmaß für den positiven Studienerfolg beträgt 14 

Semesterwochenstunden bzw. 30 ECTS-Anrechungspunkte aus den Pflicht- 

und Wahlfächern des Studiums (freie Wahlfächer zählen nicht).. Beispiel: Pe-

ter studiert Publizistik. Er muss nach zwei Semestern einen Studienerfolgsnachweis 

über das Ausmaß von 14 Wochenstunden nachweisen. Das heißt, er muss nach-

weisbare Studienleistungenen (Prüfungen, Übungen, Seminare etc.) über 14 Wo-

chenstunden erbringen.

Rückzahlung

Wenn du deinen Erfolgsnachweis nicht erbringen kannst, musst du deine Studi-

enbeihilfe zurückzahlen. Wenn du die Hälfte der geforderten Stunden nachwei-

sen kannst („Mindeststudienerfolg“), musst du die Beihilfe nicht zurückzahlen, 

allerdings verlierst du zeitweise den Anspruch sie weiterhin zu beziehen. 

Maria Maltschnig
Vorsitzende des VSStÖ

Michael Heiling
Sozialsprecher des VSStÖ

Liebe Kollegin, lieber Kollege!

So ein Studium kann ganz schön ins Geld gehen – vor allem zu Semesterbeginn häufen sich die Ausgaben für 
Lehrmaterialien, Semesterticket und nicht zu vergessen, die Studiengebühren. Dazu kommen monatliche Fixkosten 
für Wohnung, Essen, Strom und vieles mehr. Alles in allem keine kleine Summe – und auf jeden Fall Grund genug, 
um Studienbeihilfe zu beantragen. Obwohl immer mehr Studierende Studienbeihilfe beantragen, nehmen noch immer 
nicht annähernd alle Studierende, die anspruchsberechtigt sind, diese Förderung in Anspruch. Und oft genug liegt das 
an mangelnder Information über die möglichen Beihilfen, oder aber auch der (unbegründete) Glaube „ich bin eh nicht 
bedürftig genug“ hält vom Beantragen ab. Darum liegt uns viel daran, die Informationen über das Studienbeihilfensystem 
bekannt zu machen. 

:: Her mit der Marie
Doch die Studienbeihilfe reicht weder zum Leben noch zum Studieren: Sie lindert finanzielle Schwierigkeiten allenfalls. 
Durch die Einführung der Studiengebühren hat sich die Lage der Studierenden weiter zugespitzt: Vier von fünf 
Studierenden sind gezwungen, einer Erwerbsarbeit nachzugehen. Und das oft in prekären Beschäftigungsverhältnissen. 
StipbezieherInnen sind davon nicht ausgenommen. Im Gegenteil: Durch die Verdienstgrenzen und den Zwang ihr Studium 
in vorgeschriebener Mindestzeit zu absolvieren, stehen sie unter einem besonders hohen Druck. 

:: Überleben im Bürokratiedschungel
Damit wenigstens der bürokratische Aufwand keine Hürde mehr darstellt, haben wir für dich diese Ausfüllhilfe erstellt. Du 
findest die wichtigsten Informationen zum Thema Studienbeihilfe, sowie eine detaillierte Ausfüllhilfe für den Antrag. Bei 
Fragen rund um das Stipendium und Soziales wende dich an uns. 

Viel Erfolg beim Beantragen!

Detailliertere Informationen zur Studienbeihilfe erhältst du unter www.stipendium.at, www.vsstoe.at, sowie in der Sozialbroschüre (siehe Seite 8).



Deine Sozialversicherungsnummer setzt 

sich aus einer vierstelligen Nummer und 

deinem Geburtsdatum zusammen. Die 

Nummer kannst du auf deiner e-Card ein-

sehen, bzw. auf jedem Krankenschein.

Wenn du zum ersten Mal Studienbeihilfe 

beantragst, kreuze „Gewährung von Stu-

dienbeihilfe/Studienzuschuss“ an. 

Hier musst du den Namen deiner Bil-

dungseinrichtung einsetzen, z.B. Univer-

sität Wien oder Akademie der bildenden 

Künste

Der Kennbuchstaben deiner Bildungsein-

richtung steht am Beginn der Kennzahl 

deiner Studienrichtung. Diese kannst du 

auf deinem Studienblatt einsehen. 

Beispiel: Lena studiert Germanistik an der 

Uni Wien. Ihre Studienkennzahl lautet daher 

A 332. A ist der Kennbuchstabe der Univer-

sität Wien, 332 die Kennzahl für die Studi-

enrichtung Germanistik. Vgl. auch unten.

Trage den Namen deiner Studienrich-

tung ein. Wenn du ein kombinations-

pflichtiges Studium betreibst (z.B. ein 

Lehramtsstudium), musst du alle Studi-

enrichtungen nennen.

Betreibst du ein Doppelstudium, musst 

du dich für eine Studienrichtung ent-

scheiden, in der du dann auch den Lei-

stungsnachweis erbringen musst (vgl. 

Positiver Studienerfolg, Seite 2).

Die Kennzahl(en) kannst du in deinem 

Studienausweis bzw. Studienblatt ein-

sehen. Bei kombinationspflichtigen Stu-

dienrichtungen trage bitte beide Kenn-

zahlen ein.

Vergiss nicht, den Antrag zu unterschrei-

ben; nicht unterschriebene Anträge kön-

nen nicht bearbeitet werden!

Deine Matrikelnummer kannst du in dei-

nem Studienausweis bzw. auf deinem 

Studienblatt einsehen. 

Dieses Feld ist nur relevant wenn du dich 

vier Jahre lang selbst erhalten hast. 

Kennbuchstaben Universitäten

A Universität Wien

E Technische Universität Wien

H Universität für Bodenkultur Wien

I Veterinärmedizinische Universität

J Wirtschaftsuniversität Wien

M Donau-Universität Krems

N Medizinische Universität Wien

Kennbuchstaben Kunstuniversitäten

R Akademie der bildenden Künste  

S Universität für angewandte Kunst Wien

T Universität für Musik & darstellende Kunst Wien
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Trage hier die Art deiner Berechti-

gungsprüfung (z.B. Reifeprüfung) und 

deren Datum laut Zeugnis ein.



Dokumente

Wenn du zum ersten Mal Studienbeihilfe beantragst, musst du auch eine Reihe von Dokumenten 

vorlegen. Eine Kopie genügt.

1. Inskriptions-/Zulassungsbestätigung (Bei der Inskription wird dir ein Studienblatt ausgestellt. 

 Dieses ist der Studienbeihilfebehörde zuzustellen.) 

2. Meldebestätigung (wird nur in Ausnahmefällen verlangt, das lässt dich die Behörde aber wissen)

3. Heiratsurkunde (falls du verheiratet bist)

4. Sterbeurkunde (falls ein Elternteil oder EhepartnerIn verstorben ist)

5. Dokumente deiner Geschwister / eigener Kinder

• Mitteilung über den Bezug von Familienbeihilfe

• Wenn deine Geschwister über 18. Jahre alt sind, musst du eine Schulbesuchsbestätigung 

bzw. Lehrlingsbestätigung vorweisen. Die bekommst du im Schulsekretariat der Schule dei-

ner Geschwister. Falls deine Geschwister ebenfalls studieren, benötigst du eine Inskript-

ionsbestätigung (Studienblatt).

6. Einkommensnachweise

 Diese werden im Normalfall automationsunterstützt an die Behörde weitergeleitet, d.h. du musst 

dich darum nicht kümmern. Folgende Belege musst du allerdings auf jeden Fall bringen:

• Bescheide über den Bezug von Sozialhilfe

• Nachweis über den Bezug von Sonderunterstützung 

Falls noch benötigte Unterlagen fehlen sollten, wirst du schriftlich verständigt. 

Wenn du erheblich behindert bist, leg bit-

te auch die entsprechenden Nachweise 

(in Kopie) dem Antrag bei. 

Lege bitte die Sterbeurkunde (in Kopie) so-

wie die Waisen- bzw. Witwe(r)pensions-

bescheide bei. 

Vergiss nicht, den Antrag zu unterschrei-

ben. Nicht unterschriebene Anträge kön-

nen nicht bearbeitet werden. 

Lege bitte die Geburtsurkunde(n) (in Ko-

pie) des Kindes/der Kinder bei. Ledige 

Väter benötigen eine gerichtlich genehmi-

gte Vereinbarung über die Sorgepflicht. 

Die Einkommensgrenze EUR 8.000 gilt 

für das Kalenderjahr. Wenn du schon bei 

der Antragstellung weißt, dass du mehr 

verdienen wirst, musst du zusätzlich zum   

Stipendienantrag die „Einkommenserklä-

rung Antragstellerin/Antragsteller“ – For-

mular SB 6 – ausfüllen (vgl. auch Seite 7).
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www.oeh.ac.at/stipendienrechner
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Achtung! Die folgende Einkommenserklärung müssen Sie bei jedem Antrag ausfüllen!

Achtung! Sie müssen jedoch nach jedem Studienwechsel und nach jedem Wechsel des Studienortes oder
der Bildungseinrichtung einen neuen Antrag stellen!

Ich werde in der Zeit von:
für Anträge im Wintersemester: September 2004 bis August 2005
für Anträge im Sommersemester: März 2005 bis Februar 2006

Erklärung zu Einkommensdaten und Informationen

4

5

6

Staatsbürgerschaft

Familienstand

Ich habe den Zivil-/Präsenzdienst von bis abgeleistet.

� Ich bin erheblich behindert (mindestens 50 %)

Wenn ja, welche Behinderung:

� Ich habe eigene Kinder und bin zur Pflege und Erziehung gesetzlich verpflichtet

� Meine Eltern leben derzeit nicht in Wohngemeinschaft

Meine Eltern sind verstorben/

Ein Elternteil ist verstorben

� Österreich

� ledig

� beide � Vater � Mutter

� verheiratet � verwitwet � geschieden � Unterhalt vom geschiedenen Ehepartner

� Wenn eine andere, welche:

� ja � nein

Wenn ja, bitte füllen Sie das gelbe Formblatt SB 6 aus.

Ich erkläre, dass ich einverstanden bin, dass eine Mitteilung über die Gewährung eines Studienzuschusses an das Bundesministerium für
Bildung, Wissenschaft und Kultur erfolgt. Ich nehme zur Kenntnis, dass die Einkommensdaten automationsunterstützt ermittelt werden.

Weiters nehme ich zur Kenntnis, dass:
• unvollständige oder unwahre Angaben die Rückzahlung der Studienbeihilfe bewirken können.
• dieser Antrag gilt für die wiederholte Zuerkennung von Studienbeihilfe, solange keine Unterbrechung des Beihilfenbezuges eintritt (siehe

Info 16).

Datum Unterschrift der Antragstellerin/des Antragstellers

J J M M T T J J M M T T

mehr als EUR 5.814,- an Einkünften (inklusive Waisenpension, etc.) beziehen:

Hinweis zur Rückzahlungsverpflichtung
Studierende, die in den ersten beiden Semestern ihres Studiums (im ersten Ausbildungsjahr) Studienbeihilfe und/oder
einen Studienzuschuss bezogen haben, sind verpflichtet, spätestens in der auf das zweite Semester folgenden
Antragsfrist Nachweise über ihren Studienerfolg vorzulegen. Studierende an Universitäten (der Künste) trifft diese
Verpflichtung jeweils nach den ersten beiden Semestern des Diplom-, Bakkalaureats-, Magister- oder Dokto-
ratsstudiums. Ebenso haben Studienbeihilfenbezieherinnen/Studienbeihilfenbezieher (oder Bezieherinnen/Bezieher
eines Studienzuschusses), die nach dem ersten Semester das Studium nicht unmittelbar fortsetzen, innerhalb der
Antragsfrist des Folgesemesters einen Studienerfolgsnachweis vorzulegen. (Details siehe Info 4 bzw.
www.stipendium.at).

Wenn Sie dieser Nachweispflicht nicht nachkommen, müssen Sie die gesamte erhaltene Studienbeihilfe
zurückzahlen!



Kreuze hier an, wer dieses Formular aus-

füllt bzw. für wen dieses Formular aus-

gefüllt wird. Stiefvater bzw. Stiefmutter 

müssen kein Formular ausfüllen. 

Hier sind weitere Einkünfte zu nennen. 

Für den etwaigen Bezug von Sozialhilfe 

oder Sonderunterstützungen ist ein Be-

scheid (in Kopie) beizulegen. Bei Einkünf-

ten aus freien Dienstverträgen ist an die-

ser Stelle der Jahresbetrag anzugeben. 

Soz. Vers. Nr. Geburtsdatum

Beruf im Kalenderjahr 2003

Weitere Einkünfte im Kalenderjahr 2003

Erklärung zur Pauschalierung der Betriebsausgaben

Erklärung zu den einkommenserhöhenden Steuerbefreiungen

Familienname der Antragstellerin/des Antragstellers

Familienname

Wohnanschrift

Höchste abgeschlossene Ausbildung

Postleitzahl Wohnort

Vorname(n)

Beachten Sie bitte die Ausfüllhilfe auf der Rückseite!

Personenkennzeichen (nur an Fachhochschulen) Matrikelnummer

Ehegattin/EhegatteVater Mutter� � �

⌧ Zutreffendes bitte ankreuzen SB 3/2004W

Datenblatt von

1

2

3

4

5

6

Datum Unterschrift der Antragstellerin/des Antragstellers, eines Elternteiles oder der Ehegattin/des Ehegatten

� Pflichtschule

� Angestellte/Angestellter

� Pensionistin/Pensionist

� Selbstständige/Selbstständiger

� sonstige Veranlagte

� Öffentlicher Dienst

� Gewerbetreibende/Gewerbetreibender

� Landwirtin/Landwirt

� sonstige Nichtveranlagte
(Bsp.: Hausfrau/Hausmann, (ausschließlich) Unfallrenten-
bezieherin/Unfallrentenbezieher, Arbeitslose/Arbeitsloser)

� Arbeiterin/Arbeiter

Derzeitiger Beruf:

� Freier Dienstvertrag, Werkvertrag

� ausländisches Einkommen

� Die dem Einkommensteuerbescheid zu Grunde gelegten Betriebsausgaben des Gewerbebetriebes
� wurden pauschaliert ermittelt.

� Die dem Einkommensteuerbescheid zu Grunde gelegten Betriebsausgaben bei selbstständiger Arbeit
� wurden pauschaliert ermittelt.

Folgende geltend gemachten Steuerbefreiungen sind meinem
Einkommen hinzuzurechnen:

Betrag
EUR

www.stipendium.at

Jahresbetrag (EUR):

Jahresbetrag (EUR):

Für diese Einkommensarten ist eine Bezugsbestätigung von der auszahlenden Stelle vorzulegen.

� Lehre

� Meisterprüfung

� Fachschule

� Höhere Schule (Reifeprüfung)

� Akademie

� Universität

S V N R T T M M J J

� Sozialleistungen der Länder (z. B. Sozialhilfe, Kinderbetreuungsgeld, etc.)

� Sonderunterstützung des österreichischen Bergbaus

Vergiss nicht den Antrag unterschreiben 

zu lassen, nicht unterschriebene Anträge 

können nicht bearbeitet werden. Du 

kannst die Datenblätter in Bedarfsfall 

auch selbst unterschreiben.

Gib hier an, welchem Beruf deine Mut-

ter/dein Vater/deinE EhepartnerIn im ver-

gangenen Jahr nachgegangen ist. 
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Einreichen

Der Antrag auf Studienbeihilfe richtet sich immer an die Stipendienstelle deiner Universitäts-

stadt, für Wien also an die  Stipendienstelle Wien 

 Gudrunstraße 179a 

 1100 Wien 

Gib deinen Antrag jedenfalls eingeschrieben auf, und bewahre dir den Einschreibbeleg gut auf. 

Falls sich nach deiner Antragstellung noch Dinge ändern sollten, (Kontonummer, Adresse etc.) 

dann gib das der Studienbeihilfebehörde schriftlich bekannt.

Sollte es dir aus irgendeinem Grund nicht möglich sein, alle Unterlagen fristgerecht einzurei-

chen, so ist es zumindest unbedingt notwendig, das ausgefüllte Antragsformular (bzw. eine 

formlose Erklärung, dass du Studienbeihilfe und Studienzuschuss beantragst) bei der Studien-

beihilfenbehörde abzugeben. Alle anderen Nachweise kannst du noch binnen 14 Tagen nach-

reichen bzw. bis zu dem dir von der Stipendienstelle gegebenen Termin.

Frist

Die Frist für das Einreichen der Anträge endet im Wintersemester am 15. Dezember, im Som-

mersemester am 15. Mai.

GrenzgängerInnen im Sinne des EStG 

sind Personen mit nicht-österreichischer 

StaatsbürgerInnenschaft, die ihren 

Wohnsitz in einem Nachbarstaat haben, 

in den sie täglich zurückkehren und sich 

zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit in 

einem unmittelbar an diesen Staat gren-

zenden politischen Bezirk in Österreich 

aufhalten. Wenn dies für deineN Vater/

Mutter/EhegattIn zutrifft, ist dieses Feld 

anzukreuzen.



Vergiss nicht den Antrag zu unterschrei-

ben, nicht unterschriebene Anträge kön-

nen nicht bearbeitet werden.

Gib hier an welcher Art von Ausbildung 

deine Schwester/dein Bruder bzw. deine 

eigenen Kinder nachgehen, z.B. Schu-

le, Universität, Kolleg, Lehre etc. Es 

reicht die Ausbildungsart anzugeben, du 

musst nicht angeben, welchen Lehrberuf 

sie ausüben oder wie die Schule genau 

heißt.

Stipendienstelle Wien 

Gudrunstraße 179a, 1100 Wien 

Tel.: +43 (1) 60 173 - 0

Fax: +43 (1) 60 173 - 240 

stip.wien@stbh.gv.at

Stipendienstelle Linz

Europaplatz 5a, 4020 Linz

Te.: 0732/66 40 31

Fax: 0668/84 15 60

stip.sbg@stbh.gv.at

Stipendienstelle Salzburg

Paris Lodronstraße 2, 3. Stock

5020 Salzburg

Tel.: 0662/84 24 39

Fax: 0662/84 15 60

stip.sbg@stbh.gv.at

Stipendienstelle Graz

Metahofgasse 30, 2. Stock

8020 Graz

Tel.: 0316/81 33 88 - 0

Fax: 0316/81 33 88 - 20

stip.graz@stbh.gv.at

Für Studierende der Montanuniversität 

Leoben werden eigene Amtstage in Le-

oben, Peter Tunnerstr. 15, 3. Stock, ab-

gehalten.

Parteienverkehr der Stipendienstellen 

Wien, Linz und Graz:

Montag, Dienstag, Donnerstag und Frei-

tag von 9 – 12 Uhr; Mittwoch kein Partei-

enverkehr

Stipendienstelle Innsbruck

Andreas-Hofer-Straße 46, 2. Stock

6020 Innsbruck

Tel.: 0512/57 33 70

Fax: 0512/57 33 70 - 16

stip.ibk@stbh.gv.at

Stipendienstelle Klagenfurt

Bahnhofstraße 9, 9020 Klagenfurt

Tel.: 0463/51 46 97

Fax: 0463/50 92 00

stip.klf@stbh.gv.at

Parteienverkehr der Stipendienstellen In-

nsbruck, Salzburg und Klagenfurt:

Montag – Donnerstag von 9 – 12 Uhr; 

Freitag kein Parteienverkehr
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Zutreffendes bitte ankreuzen SB 5/2004W
Familienname der Antragstellerin/des Antragstellers Personenkennzeichen (nur für Fachhochschulen) Matrikelnummer

Vorname(n)

Angaben zu den Personen,
für die Unterhalt geleistet wird

Solche Personen können z.B. sein: Geschwister und Halbgeschwister bis zur Vollendung
des 18. Lebensjahres und solche, die in Ausbildung sind bzw. eigene Kinder

der Antragstellerin/des Antragstellers und Kinder der Ehegattin/des Ehegatten. Das
Verwandtschaftsverhältnis bezieht sich immer auf die Antragstellerin/den Antragsteller.

(Beachten Sie bitte die Ausfüllhilfe auf der Rückseite)

Familienname

Leibliches Kind oder Adoptivkind von:

Postleitzahl und

Schule/Lehre/Universität für studierende Geschwister:
deren Matrikelnummer/Personenkennzahl

Name des Wohnsitzes am Studienort Name des Wohnsitzes der Eltern

Erheblich behindert ?

Vorname(n) Soz. Vers. Nr.

Postleitzahl und

� Mutter der Antragstellerin/des Antragstellers � Ehegatten der Antragstellerin/des Antragstellers � Antragstellerin/Antragsteller � ja

� Eltern der Antragstellerin/des Antragstellers � Vater der Antragstellerin/des Antragstellers

1

2

3

S V N R T T M M J J

Familienname

Leibliches Kind oder Adoptivkind von:

Postleitzahl und

Schule/Lehre/Universität für studierende Geschwister:
deren Matrikelnummer/Personenkennzahl

Name des Wohnsitzes am Studienort Name des Wohnsitzes der Eltern

Erheblich behindert ?

Vorname(n) Soz. Vers. Nr.

Postleitzahl und

� Mutter der Antragstellerin/des Antragstellers � Ehegatten der Antragstellerin/des Antragstellers � Antragstellerin/Antragsteller � ja

� Eltern der Antragstellerin/des Antragstellers � Vater der Antragstellerin/des Antragstellers
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Familienname

Leibliches Kind oder Adoptivkind von:

Postleitzahl und

Schule/Lehre/Universität für studierende Geschwister:
deren Matrikelnummer/Personenkennzahl

Name des Wohnsitzes am Studienort Name des Wohnsitzes der Eltern

Erheblich behindert ?

Vorname(n) Soz. Vers. Nr.

Postleitzahl und

� Mutter der Antragstellerin/des Antragstellers � Ehegatten der Antragstellerin/des Antragstellers � Antragstellerin/Antragsteller � ja

� Eltern der Antragstellerin/des Antragstellers � Vater der Antragstellerin/des Antragstellers

S V N R T T M M J J

Hinweis 1: Sollten die drei Felder nicht ausreichen, setzen Sie die Liste der Personen, für die Unterhalt geleistet wird,
bitte auf weiteren Formularen (SB 5) fort.

Hinweis 2: Außer den oben angeführten Personen können auch geschiedene Ehepartner der Ehegattin/des Ehe-
gatten der Antragstellerin/des Antragstellers sowie Stiefeltern berücksichtigt werden, sofern ein leiblicher
Elternteil zur Unterhaltsleistung verpflichtet ist. Verwenden Sie dafür bitte das Formblatt SB 5a
(siehe Infobroschüre, Seite 8).

Datum Unterschrift der Antragstellerin/ des Antragstellers oder eines Elternteiles

www.stipendium.at

Das ist nur bei studierenden Geschwi-

stern relevant. Gib die Postleitzahl und 

den Ort an, von wo aus deine Schwe-

ster/dein Bruder ihr/sein Studium be-

treibt. Außerdem noch Postleitzahl und 

Ort des Wohnsitzes deiner Eltern. Diese 

Zeile musst du nicht ausfüllen, wenn dei-

ne Schwester/dein Bruder noch in die 

Schule gehen, bzw. eine Lehre machen. 

Zutreffendes bitte ankreuzen SB 5/2004W
Familienname der Antragstellerin/des Antragstellers Personenkennzeichen (nur für Fachhochschulen) Matrikelnummer

Vorname(n)

Angaben zu den Personen,
für die Unterhalt geleistet wird

Solche Personen können z.B. sein: Geschwister und Halbgeschwister bis zur Vollendung
des 18. Lebensjahres und solche, die in Ausbildung sind bzw. eigene Kinder

der Antragstellerin/des Antragstellers und Kinder der Ehegattin/des Ehegatten. Das
Verwandtschaftsverhältnis bezieht sich immer auf die Antragstellerin/den Antragsteller.

(Beachten Sie bitte die Ausfüllhilfe auf der Rückseite)

Familienname

Leibliches Kind oder Adoptivkind von:

Postleitzahl und

Schule/Lehre/Universität für studierende Geschwister:
deren Matrikelnummer/Personenkennzahl

Name des Wohnsitzes am Studienort Name des Wohnsitzes der Eltern

Erheblich behindert ?

Vorname(n) Soz. Vers. Nr.

Postleitzahl und

� Mutter der Antragstellerin/des Antragstellers � Ehegatten der Antragstellerin/des Antragstellers � Antragstellerin/Antragsteller � ja

� Eltern der Antragstellerin/des Antragstellers � Vater der Antragstellerin/des Antragstellers
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Schule/Lehre/Universität für studierende Geschwister:
deren Matrikelnummer/Personenkennzahl

Name des Wohnsitzes am Studienort Name des Wohnsitzes der Eltern

Erheblich behindert ?

Vorname(n) Soz. Vers. Nr.

Postleitzahl und

� Mutter der Antragstellerin/des Antragstellers � Ehegatten der Antragstellerin/des Antragstellers � Antragstellerin/Antragsteller � ja

� Eltern der Antragstellerin/des Antragstellers � Vater der Antragstellerin/des Antragstellers
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Familienname

Leibliches Kind oder Adoptivkind von:

Postleitzahl und

Schule/Lehre/Universität für studierende Geschwister:
deren Matrikelnummer/Personenkennzahl

Name des Wohnsitzes am Studienort Name des Wohnsitzes der Eltern

Erheblich behindert ?

Vorname(n) Soz. Vers. Nr.

Postleitzahl und

� Mutter der Antragstellerin/des Antragstellers � Ehegatten der Antragstellerin/des Antragstellers � Antragstellerin/Antragsteller � ja

� Eltern der Antragstellerin/des Antragstellers � Vater der Antragstellerin/des Antragstellers

S V N R T T M M J J

Hinweis 1: Sollten die drei Felder nicht ausreichen, setzen Sie die Liste der Personen, für die Unterhalt geleistet wird,
bitte auf weiteren Formularen (SB 5) fort.

Hinweis 2: Außer den oben angeführten Personen können auch geschiedene Ehepartner der Ehegattin/des Ehe-
gatten der Antragstellerin/des Antragstellers sowie Stiefeltern berücksichtigt werden, sofern ein leiblicher
Elternteil zur Unterhaltsleistung verpflichtet ist. Verwenden Sie dafür bitte das Formblatt SB 5a
(siehe Infobroschüre, Seite 8).

Datum Unterschrift der Antragstellerin/ des Antragstellers oder eines Elternteiles

www.stipendium.at

Trage hier die Sozialversicherungsnum-

mer deiner Geschwister/Halbgeschwis-

ter oder deiner eigenen Kinder ein. 

Trage hier deine Geschwister/Halbge-

schwister oder deine eigenen Kinder ein. 

Nicht einzutragen bist du selbst, deine 

Eltern oder Neffen/Nichten etc.

Zutreffendes bitte ankreuzen SB 5/2004W
Familienname der Antragstellerin/des Antragstellers Personenkennzeichen (nur für Fachhochschulen) Matrikelnummer

Vorname(n)

Angaben zu den Personen,
für die Unterhalt geleistet wird

Solche Personen können z.B. sein: Geschwister und Halbgeschwister bis zur Vollendung
des 18. Lebensjahres und solche, die in Ausbildung sind bzw. eigene Kinder

der Antragstellerin/des Antragstellers und Kinder der Ehegattin/des Ehegatten. Das
Verwandtschaftsverhältnis bezieht sich immer auf die Antragstellerin/den Antragsteller.

(Beachten Sie bitte die Ausfüllhilfe auf der Rückseite)

Familienname

Leibliches Kind oder Adoptivkind von:

Postleitzahl und

Schule/Lehre/Universität für studierende Geschwister:
deren Matrikelnummer/Personenkennzahl

Name des Wohnsitzes am Studienort Name des Wohnsitzes der Eltern

Erheblich behindert ?

Vorname(n) Soz. Vers. Nr.

Postleitzahl und

� Mutter der Antragstellerin/des Antragstellers � Ehegatten der Antragstellerin/des Antragstellers � Antragstellerin/Antragsteller � ja

� Eltern der Antragstellerin/des Antragstellers � Vater der Antragstellerin/des Antragstellers
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� Mutter der Antragstellerin/des Antragstellers � Ehegatten der Antragstellerin/des Antragstellers � Antragstellerin/Antragsteller � ja

� Eltern der Antragstellerin/des Antragstellers � Vater der Antragstellerin/des Antragstellers
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Leibliches Kind oder Adoptivkind von:

Postleitzahl und

Schule/Lehre/Universität für studierende Geschwister:
deren Matrikelnummer/Personenkennzahl

Name des Wohnsitzes am Studienort Name des Wohnsitzes der Eltern

Erheblich behindert ?

Vorname(n) Soz. Vers. Nr.

Postleitzahl und

� Mutter der Antragstellerin/des Antragstellers � Ehegatten der Antragstellerin/des Antragstellers � Antragstellerin/Antragsteller � ja

� Eltern der Antragstellerin/des Antragstellers � Vater der Antragstellerin/des Antragstellers

S V N R T T M M J J

Hinweis 1: Sollten die drei Felder nicht ausreichen, setzen Sie die Liste der Personen, für die Unterhalt geleistet wird,
bitte auf weiteren Formularen (SB 5) fort.

Hinweis 2: Außer den oben angeführten Personen können auch geschiedene Ehepartner der Ehegattin/des Ehe-
gatten der Antragstellerin/des Antragstellers sowie Stiefeltern berücksichtigt werden, sofern ein leiblicher
Elternteil zur Unterhaltsleistung verpflichtet ist. Verwenden Sie dafür bitte das Formblatt SB 5a
(siehe Infobroschüre, Seite 8).

Datum Unterschrift der Antragstellerin/ des Antragstellers oder eines Elternteiles

www.stipendium.at

Zutreffendes bitte ankreuzen SB 5/2004W
Familienname der Antragstellerin/des Antragstellers Personenkennzeichen (nur für Fachhochschulen) Matrikelnummer

Vorname(n)

Angaben zu den Personen,
für die Unterhalt geleistet wird

Solche Personen können z.B. sein: Geschwister und Halbgeschwister bis zur Vollendung
des 18. Lebensjahres und solche, die in Ausbildung sind bzw. eigene Kinder

der Antragstellerin/des Antragstellers und Kinder der Ehegattin/des Ehegatten. Das
Verwandtschaftsverhältnis bezieht sich immer auf die Antragstellerin/den Antragsteller.

(Beachten Sie bitte die Ausfüllhilfe auf der Rückseite)
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Leibliches Kind oder Adoptivkind von:

Postleitzahl und
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Vorname(n) Soz. Vers. Nr.
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� Mutter der Antragstellerin/des Antragstellers � Ehegatten der Antragstellerin/des Antragstellers � Antragstellerin/Antragsteller � ja

� Eltern der Antragstellerin/des Antragstellers � Vater der Antragstellerin/des Antragstellers

1

2

3

S V N R T T M M J J

Familienname

Leibliches Kind oder Adoptivkind von:
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Name des Wohnsitzes am Studienort Name des Wohnsitzes der Eltern

Erheblich behindert ?

Vorname(n) Soz. Vers. Nr.
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� Mutter der Antragstellerin/des Antragstellers � Ehegatten der Antragstellerin/des Antragstellers � Antragstellerin/Antragsteller � ja

� Eltern der Antragstellerin/des Antragstellers � Vater der Antragstellerin/des Antragstellers
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Familienname

Leibliches Kind oder Adoptivkind von:

Postleitzahl und

Schule/Lehre/Universität für studierende Geschwister:
deren Matrikelnummer/Personenkennzahl

Name des Wohnsitzes am Studienort Name des Wohnsitzes der Eltern

Erheblich behindert ?

Vorname(n) Soz. Vers. Nr.

Postleitzahl und

� Mutter der Antragstellerin/des Antragstellers � Ehegatten der Antragstellerin/des Antragstellers � Antragstellerin/Antragsteller � ja

� Eltern der Antragstellerin/des Antragstellers � Vater der Antragstellerin/des Antragstellers
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Hinweis 1: Sollten die drei Felder nicht ausreichen, setzen Sie die Liste der Personen, für die Unterhalt geleistet wird,
bitte auf weiteren Formularen (SB 5) fort.

Hinweis 2: Außer den oben angeführten Personen können auch geschiedene Ehepartner der Ehegattin/des Ehe-
gatten der Antragstellerin/des Antragstellers sowie Stiefeltern berücksichtigt werden, sofern ein leiblicher
Elternteil zur Unterhaltsleistung verpflichtet ist. Verwenden Sie dafür bitte das Formblatt SB 5a
(siehe Infobroschüre, Seite 8).

Datum Unterschrift der Antragstellerin/ des Antragstellers oder eines Elternteiles

www.stipendium.at

:: Stipendienstellen – www.stipendium.at



VSStÖ Beratung

Amtshausgasse 4

1050 Wien

VSStÖ Beratungstelefon

Tel.: (01) 526 89 86 63

Dienstag von 9-12 Uhr

Donnerstag von 16-19 Uhr

e-Mail Beratung

sozial@vsstoe.at

VSStÖ Sozialinfos

www.vsstoe.at

Nähere Informationen findest du 

auch in unserer Sozialbroschüre!

7

Vergiss nicht den Antrag zu unterschrei-

ben, nicht unterschriebene Anträge kön-

nen nicht bearbeitet werden. 

:: VSStÖ Sozialberatung

Die Einkommensgrenze EUR 8.000 gilt 

für das jeweilige Kalenderjahr. Wenn du 

schon bei der Antragstellung weißt, dass 

du mehr verdienen wirst, gib an, wie viel 

mehr. Wenn du es nicht genau weißt, 

reicht es, wenn du es ungefähr schätzt. 

Die VSStÖ Sozialbroschüre

In der VSStÖ Sozialbroschüre findest du

sämtliche Informationen über staatliche Beihilfen:

 :: Familienbeihilfe

 :: Studienbeihilfe

 :: Studienzuschuss

 :: SelbsterhalterInnen

 :: Studienabschluss

 :: Unterhalt

 :: Barrierefrei

 :: Studieren mit Kind

 :: Wohnen

 :: Arbeiten

 :: Studieren in Österreich

 :: GIS-Befreiung

 :: und vieles mehr!

Jetzt kostenlos bestellen!
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ich will (kostenlos):

60 Jahre ÖH
Im Jahr 2006 feierte die ÖH ihr 60-Jähriges bestehen 
und veröffentlichte aus diesem Anlass eine Broschüre 
zu den letzten 60 Jahren Studierendenbewegung.	

Wohnenbroschüre
Informationen rund ums Wohnen in WG, Studiheim. 
Rechtliche Infos über Fristen und MieterInnenrechte.

Unterhalt für Studierende
Studierenden steht von ihren Eltern Unterhalt zu. Das ist 
nicht nur eine moralische Verpflichtung, sondern auch ein 
einklagbarer Rechtsanspruch.

Studieren in Österreich
Hier erfährst du alles über die rechtllichen Bedingungen 
für ausl. Studierende. Vom Visum über den Deutsch-
kurs, bis hin zur Studiengebührenbefreiung.

Barrierefrei studieren
Diese Broschüre soll Studierenden mit Behinderung 
durch den Universitätsalltag helfen: Beihilfen, Ansprüche, 
Mobilität und vieles mehr.

VSStÖ Taschenkalender 08/09
Der Taschenkalender mit allen wichtigen Uni-Terminen, 
Telefonverzeichnis etc.

VSStÖ Wandkalender 08_09
Der praktische Wandkalender im A1-Format gibt dir einen 
Überblick über das ganze Jahr.

Pocketcards
Auf der Pocketcard sind alle Informationen handlich verpackt. 
Es gibt sie z.B. zu folgenden Themen: Römisches Recht, Bür-
gerliches Recht, Strafrecht, Periodensystem, Notfallmedizin 

Aussuchen. Ankreuzen. Abschicken.
Broschüren, Plakate, Pickerl kostenlos bestellen. 

60 Jahre ÖH

Studieren und Wohnen

Unterhalt für Studierende

Studieren in Österreich

Barrierefrei studieren

Steuerleitfaden

Sozialbroschüre

Ausfüllhilfe:___________________

Shortcut:_____________________

Taschenkalender

Wandkalender

Pocketcard:__________________

bei euch mitarbeiten (kontaktiert mich)

Name

Adresse

Uni

Telefon

e-mail

An den

Amtshausgasse 4 
1050 Wien

Porto zahlt 
EmpfängerIn

"

Steuerleitfaden
Auch für Studierende ist eine ArbeitnehmerInnenver-
anlagung oft sinnvoll. Dieser Leitfaden soll dir bei allen 
Fragen zu Steuern helfen. 

Sozialbroschüre
Familienbeihilfe, Sozialversicherung, Studienbeihilfe und 
Co. Ein Wegweiser durch den Förderungsdschungel.
Bestell jetzt die aktuelle Version 2008!

Sozialbeihilfen – leicht gemacht
Beihilfenbeantragung führt meist zu Quälereien mit Formu-
laren. Unsere Ausfüllhilfen zu Familienbeihilfe, Wohnbeihil-
fe und Studienabschlussstipendium schaffen Abhilfe. 

Sozial-Shortcuts
Hier bekommst du alle wesentlichen Informationen zu 
Kranken- und Pensionsversicherung, Waisenpension, 
Rundfunkgebühren, Beurlaubung und ÖH-Fonds.

sign
ÖH Broschüren VSStÖ Materialien

:: ÖH Broschüren :: VSStÖ Materialien


